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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Aufreißstreifen für eine Verpackung, ein Verfahren zum
Herstellen eines solchen Aufreißstreifens sowie eine
Verpackung mit einem derartigen Aufreißstreifen.
[0002] Aufreißstreifen für Verpackungen sind aus dem
Stand der Technik bekannt und dienen dazu, das Öffnen
versiegelter Verpackungen zu erleichtern. Aufreißstrei-
fen bestehen derzeit aber überwiegend aus Kunststoff,
was aus Umweltschutz- und Recyclinggründen proble-
matisch ist. Es gab daher bereits erste Versuche, kom-
postierbare bzw. biologisch abbaubare Aufreißstreifen
auf Papierbasis herzustellen.
[0003] Im Stand der Technik wird in der US 1 943 538
A ein Aufreißstreifen auf Papierbasis offenbart.
[0004] Nachteilig an diesen papierbasierten
Aufreißstreifen ist aber der Umstand anzusehen, dass
diese ein wesentlich schlechteres Aufreißverhalten als
die bisherigen kunststoffbasierten Aufreißstreifen zei-
gen, da die papierbasierten Aufreißstreifen beim Aufrei-
ßen häufig abreißen und die Verpackung nicht oder nur
teilweise öffnen.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen papierbasierten Aufreißstreifen mit verbes-
sertem Aufreißverhalten zu schaffen. Eine weitere Auf-
gabe ist es, ein Verfahren zum Herstellen eines solchen
Aufreißstreifens zu schaffen. Schließlich besteht eine
weitere Aufgabe darin, eine Verpackung mit einem der-
artigen Aufreißstreifen zu schaffen.
[0006] Die Aufgaben werden erfindungsgemäß durch
einen Aufreißstreifen mit den Merkmalen des Anspruchs
1, ein Verfahren zum Herstellen eines solchen
Aufreißstreifens mit den Merkmalen des Anspruchs 9 so-
wie durch eine Verpackung gemäß Anspruch 15 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiter-
bildungen sind in den Unteransprüchen beschrieben,
wobei vorteilhafte Ausgestaltungen jedes Erfindungsas-
pekts als vorteilhafte Ausgestaltungen der jeweils ande-
ren Erfindungsaspekte anzusehen sind.
[0007] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft einen
Aufreißstreifen für eine Verpackung, umfassend ein
Schichtsystem, welches ein Papiersubstrat und eine auf
einer ersten Seite des Papiersubstrats angeordnete Kle-
berschicht aufweist. Ein verbessertes Aufreißverhalten
wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass die Kle-
berschicht zumindest bereichsweise eine unebene
Oberflächenstruktur mit relativen Erhebungen und rela-
tiven Vertiefungen aufweist. Mit anderen Worten ist er-
findungsgemäß ein papierbasierter Aufreißstreifen vor-
gesehen, dessen Kleberschicht bereichsweise oder voll-
ständig eine unebene Oberflächenstruktur mit relativen
Erhebungen ("Höhen") und relativen Vertiefungen (Tä-
ler, Näpfchen) besitzt. Ohne an diese Theorie gebunden
werden zu wollen, gehen die Erfinder davon aus, dass
das verbesserte Abreißverhalten durch diese unebene
Oberflächenstruktur erreicht wird, da der Aufreißstreifen
damit lokal unterschiedlich stark mit einer zugeordneten

Verpackung verklebt werden kann, da die Vertiefungen
oder Täler zu einer lokalen Schwächung der Verklebung
führen, während die Erhebungen oder Höhen zu einer
innigeren stoffschlüssigen Verbindung und damit zu ei-
ner festeren Verklebung führen. Beim Aufreißen der Ver-
packung wird dann durch die lokalen Schwächungen der
Klebeverbindung verhindert, dass der papierbasierte
Aufreißstreifen zu fest klebt und abreißt. Durch die Er-
hebungen wird aber gleichzeitig zuverlässig verhindert,
dass es zu einer insgesamt zu schwachen Verklebung
mit der zugeordneten Verpackung käme. Vorzugsweise
weist die Kleberschicht zwischen 20 und 100 Erhebun-
gen pro Quadratzentimeter Papiersubstrat auf. Beson-
ders bevorzugt sind zwischen 40 und 60, insbesondere
etwa 50 Erhebungen pro Quadratzentimeter. Die Kleber-
schicht kann grundsätzlich aus einem oder mehreren ge-
eigneten Klebern bestehen und gegebenenfalls Zusatz-
stoffe enthalten. Beispielsweise kann ein Kleber auf Ba-
sis von Poly(meth)acrylat, ein Natur- oder Synthesekau-
tschuk und/oder ein Siegellack eingesetzt werden. Ge-
nerell sind "ein/eine" im Rahmen dieser Offenbarung als
unbestimmte Artikel zu lesen, also ohne ausdrücklich ge-
genteilige Angabe immer auch als "mindestens ein/min-
destens eine". Umgekehrt können "ein/eine" auch als
"nur ein/nur eine" verstanden werden.
[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das Papiersubstrat kompos-
tierbar und/oder biologisch abbaubar ist. Hierdurch wird
eine verbesserte Umweltbilanz realisiert. Alternativ oder
zusätzlich ist es vorgesehen, dass das Papiersubstrat
eine Grammatur zwischen 80 g/m2 und 200 g/m2, insbe-
sondere zwischen 100 g/m2 und 140 g/m2, insbesondere
etwa 120 g/m2 besitzt. Hierdurch sind für die meisten
Anwendungsfälle und Ausführungsformen eine ausrei-
chende Stabilität des Papiersubstrats und damit ein vor-
teilhaftes Versiegelungs- und Aufreißverhalten des Auf-
reißstreifens gewährleistet. Besonders bevorzugt wird
die Auftragsmenge des Klebstoffs pro Flächeneinheit
des Papiersubstrats in Abhängigkeit bzw. als Funktion
der Grammatur des Papiersubstrats gewählt, wobei für
höhere Grammaturen generell höhere Auftragsmengen
pro Flächeneinheit gewählt werden. Hierdurch kann ei-
nerseits ein zuverlässiges Verschließen einer Verpa-
ckung und andererseits ein zuverlässiges Aufreißverhal-
ten ohne vorzeitiges Ab- oder Einreißen des Abreißstrei-
fens sichergestellt werden. Alternativ oder zusätzlich ist
ein vorteilhaftes Versiegelungs- und Aufreißverhalten
des Aufreißstreifens gewährleistet, indem das Papier-
substrat in einer Haupterstreckungsrichtung eine Stabi-
lität von mindestens 75 N/15 mm, bevorzugt von mindes-
tens 110 N/15 mm und/oder eine Dicke zwischen 100
mm und 250 mm, insbesondere zwischen 150 mm und
200 mm besitzt. Unter einer Haupterstreckungsrichtung
wird die Richtung der längsten Erstreckung des
Aufreißstreifens verstanden, das heißt in der Regel die
Erstreckung, entlang welcher das Aufreißen der zuge-
ordneten Verpackung erfolgt.
[0009] Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass
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die erste und/oder eine zweite Seite des Papiersubstrats
geprägt und/oder gebleicht und/oder gefärbt und/oder
bedruckt ist bzw. sind. Hierdurch kann der Aufreißstreifen
besonders einfach optisch und/oder funktional an unter-
schiedliche Anforderungsprofile angepasst werden. Bei-
spielsweise kann ein geprägtes Papiersubstrat eine bes-
sere Antihafteigenschaft der nicht klebenden zweiten
Seite bewirken.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Kleberschicht
vollflächig oder abschnittsweise auf die erste Seite auf-
gebracht ist. Mit anderen Worten ist es vorgesehen, dass
entweder die gesamte Oberfläche des Papiersubstrats
mit der Kleberschicht versehen ist, oder nur ein oder
mehrere Oberflächenbereiche. Hierdurch können das
Klebeund Aufreißverhalten gesteuert werden. Ein vor-
teilhaftes Aufreißverhalten wird alternativ oder zusätzlich
dadurch erreicht, dass die Kleberschicht ein Auftragsge-
wicht zwischen 15 g/m2 und 60 g/m2, insbesondere zwi-
schen 20 g/m2 und 30 g/m2 besitzt. Ein besonders gleich-
mäßiges Aufreißverhalten wird in weiterer Ausgestaltung
dadurch erreicht, dass die Kleberschicht eine regelmä-
ßige Oberflächenstruktur, insbesondere eine Punkt-
struktur und/oder eine Wellenstruktur und/oder eine Li-
nienstruktur und/oder eine Pyramidenstruktur und/oder
eine Stumpfpyramidenstruktur und/oder eine hexagona-
le Struktur und/ oder eine Linienstruktur mit Näpfchen
und/oder eine Kalottenstruktur, aufweist. Die Erhebun-
gen und Vertiefungen der Oberflächenstruktur weisen
damit regelmäßig angeordnete Strukturelemente auf,
wobei nur ein einzelner Strukturelementtyp oder zwei
oder mehr Strukturelementtypen vorgesehen sein kön-
nen. Im Fall mehrerer Strukturelementtypen können die-
se generell gleiche oder unterschiedliche Volumina be-
sitzen.
[0011] Ein zusätzlich verbessertes Aufreißverhalten
ergibt sich dadurch, dass die Oberflächenstruktur der
Kleberschicht zumindest bereichsweise ein periodisches
Strukturelement aufweist, wobei wenigstens ein Erstre-
ckungsvektor der Periodizität des Strukturelements vor-
zugsweise schräg zur Haupterstreckungsrichtung des
Papiersubstrats angeordnet ist. Mit anderen Worten ist
es vorgesehen, dass der Erstreckungsvektor der Perio-
dizität des Strukturelements nicht parallel bzw. koaxial,
sondern in einer Winkellage ungleich 0° bzw. 180° zur
Haupterstreckungsrichtung des Papiersubstrats ange-
ordnet ist. Beim Aufreißen des Aufreißstreifens werden
dabei auftretende Kräfte vorteilhaft abgelenkt und besser
verteilt, wodurch ein Abreißen des Aufreißstreifens be-
sonders zuverlässig verhindert wird.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass auf der zweiten Seite
des Papiersubstrats vollflächig oder abschnittsweise ei-
ne Trennschicht angeordnet ist, wobei ein Auftragsge-
wicht der Trennschicht vorzugsweise zwischen 0,1 g/m2

und 2,0 g/m2, insbesondere zwischen 0,2 g/m2 und 1,0
g/m2 beträgt. Hierdurch kann ein Verblocken bzw. Ver-
kleben des Aufreißstreifens mit sich selbst, beispielswei-

se beim Aufwickeln, zuverlässig verhindert werden. Die
Trennschicht kann silikonbasiert ausgebildet sein, wobei
grundsätzlich auch andere Trennschichten auf Basis von
Polyacrylat, Carbamat, Polyvinyletherwachs oder sons-
tigen geeigneten Verbindungen sowie Gemische hieraus
vorgesehen sein können.
[0013] Alternativ oder zusätzlich hat es sich als vorteil-
haft gezeigt, dass auf einer dem Papiersubstrat abge-
wandten Seite der Kleberschicht ein Trennstreifen ange-
ordnet ist. Auch dies stellt eine Möglichkeit dar, um ein
Verblocken bzw. Verkleben des Aufreißstreifens mit sich
selbst oder unerwünschten Bereichen einer zugeordne-
ten Verpackung zu verhindern. Der Trennstreifen kann
beispielsweise eine Trennfolie oder ein Trennpapier
sein, beispielsweise ein Silikonpapier.
[0014] Eine vorteilhafte Aufbewahrung bzw. ein vor-
teilhafter Transport des Aufreißstreifens wird in weiterer
Ausgestaltung dadurch erreicht, dass dieser auf einer
Spule mit vorzugsweise traversierender Wicklung aufge-
rollt und/oder als Flachspule konfektioniert ist.
[0015] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Aufreißstreifens für eine
Verpackung, bei welchem ein Schichtsystem hergestellt
wird, indem eine Kleberschicht auf eine erste Seite eines
Papiersubstrats aufgebracht wird. Ein verbessertes Auf-
reißverhalten wird erfindungsgemäß dadurch erreicht,
dass die Kleberschicht zumindest bereichsweise mit ei-
ner unebenen Oberflächenstruktur mit relativen Erhe-
bungen und relativen Vertiefungen hergestellt wird. Die
sich hieraus ergebenden Vorteile sind den Beschreibun-
gen des ersten Erfindungsaspekts zu entnehmen, wobei
vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Erfindungsas-
pekts als vorteilhafte Ausgestaltung des zweiten Erfin-
dungsaspekts anzusehen sind. Umgekehrt sind auch
vorteilhafte Ausgestaltungen des zweiten Erfindungsas-
pekts als vorteilhafte Ausgestaltung des ersten Erfin-
dungsaspekts anzusehen. Der Aufreißstreifen kann
nach seiner Herstellung auf Spulen mit traversierender
Wicklung gespult werden, welche eine große Lauflänge
von bis zu 40.000 m oder mehr, typischerweise 10.000
- 20.000 m erlauben. Alternativ kann der Aufreißstreifen
auch als Flachspule konfektioniert werden.
[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das Papiersubstrat vor dem
Aufbringen der Kleberschicht mit einer unebenen Ober-
flächenstruktur versehen wird und/oder dass die unebe-
ne Oberflächenstruktur in der Kleberschicht erzeugt wird.
Generell kann also die unebene Oberflächenstruktur der
Kleberschicht dadurch erreicht werden, dass die Kleber-
schicht selbst entsprechend ungleichmäßig auf ein Pa-
piersubstrat mit einer zumindest bereichsweise gleich-
mäßigen Oberfläche aufgetragen wird. Alternativ oder
zusätzlich kann aber auch vorgesehen sein, dass das
Papiersubstrat zunächst zumindest bereichsweise mit
einer ungleichmäßigen Oberfläche versehen wird, wo-
nach die Kleberschicht gleichmäßig oder ungleichmäßig
auf das Papiersubstrat aufgebracht wird. Grundsätzlich
kann dabei die erste Seite und/oder die zweite Seite des
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Papiersubstrats eine ungleichmäßige Oberfläche auf-
weisen. Ein glattes Papiersubstrat bietet dabei in der Re-
gel eine einfachere Beschichtbarkeit als ein raues bzw.
strukturiertes.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Kleberschicht mit-
tels einer Rasterwalze, insbesondere einer Haschuren-
walze, auf das Papiersubstrat aufgebracht wird. Dies er-
laubt es, die Kleberschicht mit einer definierten lokalen
Dosierung des Klebers auf das Papiersubstrat aufzubrin-
gen und damit eine definierte Oberflächenstruktur mit
vorbestimmten Erhebungen und Vertiefungen zu erzeu-
gen. Neben der Geometrie des oder der Strukturelemen-
te, die die Oberflächenstruktur bilden, kann durch geeig-
nete Wahl der Näpfchen bzw. Erhebungen der Raster-
walze auch das lokale Auftragsvolumen der Kleber-
schicht präzise gesteuert werden.
[0018] Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, dass
das Papiersubstrat auf einer zweiten Seite mit einer
Druckschicht und/oder mit einer Trennschicht versehen
wird. Mit Hilfe der Druckschicht kann die optische Anmu-
tung des Aufreißstreifens angepasst werden. Weiterhin
kann der Aufreißstreifen hierdurch mit Symbolen oder
Benutzungshinweisen versehen werden. Der Druck
kann generell im Tiefdruck, Flexodruck, Offsetdruck, La-
serdruck, Tintenstrahldruck oder einem anderen geeig-
neten Druckverfahren erfolgen. Die Druckfarbe kann auf
Nitrocellulose (NC), Polyurethan (PU), Polyvinylchlorid
(PVC), Polyvinylbutyral (PVB) oder anderen Bindemit-
teln basieren. Die Trennschicht verhindert ein uner-
wünschtes Verkleben des Aufreißstreifens beispielswei-
se mit sich selbst.
[0019] Dabei hat es sich weiterhin als vorteilhaft ge-
zeigt, wenn zwischen der Druckschicht und der Trenn-
schicht eine Lackschicht aufgetragen wird, da die Druck-
schicht auf diese Weise besonders einfach vor Beschä-
digung geschützt und gegebenenfalls mit einer zusätz-
lich verbesserten optischen Anmutung versehen werden
kann.
[0020] Indem der Aufreißstreifen, vorzugsweise mit-
tels Scherenschnitt, in mehrere Streifen geschnitten
wird, kann die Breite des Aufreißstreifens an unterschied-
liche Anwendungszwecke angepasst werden, wobei die
Herstellung des Aufreißstreifens zunächst mit einem
Vielfachen dieser Breite erfolgen kann, was den oder die
Beschichtungsprozesse zum Ausbilden des Schichtsys-
tems erleichtert. Vorzugsweise besitzt der Aufreißstrei-
fen nach dem Schneiden eine Breite zwischen 2 mm und
15 mm, insbesondere zwischen 4 mm und 8 mm.
[0021] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft eine Ver-
packung, welche wenigstens einen Aufreißstreifen um-
fasst, welcher gemäß dem ersten Erfindungsaspekt aus-
gebildet und/oder mittels eines Verfahrens gemäß dem
zweiten Erfindungsaspekt hergestellt ist. Die sich hieraus
ergebenden Vorteile sind den Beschreibungen des ers-
ten und zweiten Erfindungsaspekts zu entnehmen, wo-
bei vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten und zweiten
Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltung des

dritten Erfindungsaspekts anzusehen sind. Umgekehrt
sind auch vorteilhafte Ausgestaltungen des dritten Erfin-
dungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltung des ersten
und zweiten Erfindungsaspekts anzusehen. Die Verpa-
ckung kann vorzugsweise vollständig kompostierbar
bzw. biologisch abbaubar ausgebildet sein. Weiterhin
kann die Verpackung zwei oder mehr Aufreißstreifen um-
fassen.
[0022] Dabei zeigt:

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch einen
erfindungsgemäßen Aufreißstreifen;

Fig. 2 eine schematische und ausschnittsweise Auf-
sicht auf den erfindungsgemäßen Aufreißstrei-
fen während des Aufbringens einer Kleber-
schicht;

Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht einer
Aufreißstreifenspule;

Fig. 4 eine Aufsicht einer Verpackung, auf welcher
der Aufreißstreifen angeordnet ist; und

Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 4 ge-
zeigten Details V.

[0023] Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt
durch einen erfindungsgemäßen Aufreißstreifen 10. Der
Aufreißstreifen 10 umfasst ein Schichtsystem 12, wel-
ches im vorliegenden Fall ein Papiersubstrat 14, eine auf
einer ersten Seite des Papiersubstrats 14 angeordnete
Kleberschicht 16 sowie eine grundsätzlich optionale, auf
der zweiten Seite des Papiersubstrats 14 angeordnete
Trennschicht 18 aufweist. Man erkennt im Querschnitt,
dass die Kleberschicht 16 eine unebene Oberflächen-
struktur mit einer wellenartigen Struktur aus relativen Er-
hebungen 20 und relativen Vertiefungen 22 aufweist.
[0024] Der gezeigte Aufreißstreifen 10 ist kompostier-
bar und/oder biologisch abbaubar. Generell ist das Pa-
piersubstrat 14 auf Cellulosebasis ausgebildet. Es kön-
nen aber auch andere Papierarten, beispielsweise Pa-
pier auf Basis von PET-Fasern vorgesehen sein. Die
Grammatur des Papiersubstrats 14 beträgt zwischen 90
und 200 g/m2, beispielsweise 120 g/m2. Das Papiersub-
strat 14 kann weiß bzw. gebleicht oder ungebleicht bzw.
gefärbt sein. Ebenfalls kann es vorgesehen sein, dass
das Papiersubstrat 14 einseitig oder doppelseitig be-
druckt ist. Das Papiersubstrat 14 weist eine hohe me-
chanische Stabilität in Haupterstreckungsrichtung H (s.
Fig. 2) bzw. Laufrichtung von mindestens 75 N/15 mm,
insbesondere von mindestens 110 N/15 mm oder mehr
auf. Wie man in Fig. 1 sieht, ist das Papiersubstrat 14
glatt, um eine gute Beschichtbarkeit zu ermöglichen.
Grundsätzlich kann es aber auch vorgesehen sein, dass
das Papiersubstrat 14 auf seiner ersten und/oder zweiten
Seite eine strukturierte Oberfläche besitzt, auf welche
die Kleberschicht 16 und/oder die Trennschicht 18 auf-
gebracht wird. Durch eine Prägung des Papiersubstrats
14 kann häufig eine bessere Antihafteigenschaft der
nicht klebenden, zweiten Seite erreicht werden.
[0025] Die Kleberschicht 16 ist im vorliegenden Fall
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vollflächig auf die erste Seite des Papiersubstrats 14 auf-
gebracht, wobei grundsätzlich auch nur ein bereichswei-
ser Auftrag vorgesehen sein kann. Wie man in Fig. 2
erkennt, welche eine schematische und ausschnittswei-
se Aufsicht auf den erfindungsgemäßen Aufreißstreifen
10 während des Aufbringens der Kleberschicht 16 zeigt,
besitzt die strukturierte Oberfläche der Kleberschicht 16
eine regelmäßige Linien- bzw. Wellenstruktur, welche
durch die Erhebungen 20 gebildete Linien bzw. Wellen
als Strukturelemente gebildet wird. Die gezeigte Wellen-
bzw. Linienstruktur kann beispielsweise mittels einer ent-
sprechenden Gravur eines Beschichtungszylinders, zum
Beispiel mittels einer Haschurenwalze erzeugt werden.
Man sieht in Fig. 2 weiterhin, dass die Linienstruktur mit
den Erhebungen 20 und Vertiefungen 22 regelmäßig
ausgebildet ist, da sich die Linien periodisch auf der
Oberfläche des Papiersubstrats 14 wiederholen. Zusätz-
lich ist ein Erstreckungsvektor V der Periodizität des Li-
nien-Strukturelements schräg zur Haupterstreckungs-
richtung H des Papiersubstrats 14 angeordnet. Mit an-
deren Worten verlaufen die Linien bzw. Erhebungen 20
nicht senkrecht oder parallel zur Haupterstreckungsrich-
tung H, sondern verläuft diagonal. Grundsätzlich können
anstelle von linien- bzw. wellenförmigen Oberflächen-
strukturen aber auch andere regelmäßige oder unregel-
mäßige Oberflächenstrukturen (Muster) erzeugt werden.
[0026] Für die Kleberschicht 16 kann ein Kleber auf
Basis von Polyacrylat, ein Naturoder Synthesekautschuk
oder ein Siegellack eingesetzt werden. Der Kleberauf-
trag liegt typischerweise im Bereich zwischen 15 und 60
g/m2, insbesondere bei 20 bis 30 g/m2.
[0027] Die Trennschicht 18 kann ebenfalls vollflächig
oder nur auf bestimmte Oberflächenbereiche des Papier-
substrats 14 aufgebracht werden. Die Trennschicht 18
ist typischerweise silikonbasiert, generell können aber
auch andere Trennmittel, beispielsweise auf Basis von
Polyacrylat, Carbamat oder Polyvinyletherwachs ver-
wendet werden. Das Auftragsgewicht der Trennschicht
18 liegt normalerweise im Bereich zwischen 0,1 und 2,0
g/m2, insbesondere zwischen 0,2 und 1,0 g/m2.
[0028] Alternativ kann auf die Trennschicht 18 verzich-
tet werden und stattdessen die Kleberschicht 16 mit einer
Trennfolie (nicht gezeigt) bzw. einem Trennpapier, bei-
spielsweise einem Silikonpapier, abgedeckt werden.
[0029] Optional kann das Papiersubstrat 14 bedruckt
sein, insbesondere auf der nichtklebenden Seite. Wenn
eine Trennschicht 18 vorgesehen ist, erfolgt der Druck
vorzugsweise direkt auf dem Papiersubstrat 14 vor der
Beschichtung mit der Trennschicht 18. Der Druck kann
im Tiefdruck, Flexodruck, Offsetdruck oder einem ande-
ren Druckverfahren erfolgen. Die Druckfarbe kann auf
NC, PU, PVC, PVB oder anderen Bindemitteln basieren.
Optional kann zwischen der Druckschicht und der Trenn-
schicht 18 eine zusätzliche Lackbeschichtung (nicht ge-
zeigt) aufgetragen werden. Der Schichtaufbau des
Schichtsystems 12 wäre in diesem Fall Kleberschicht 16-
Papiersubstrat 14-Druckschicht-Lackschicht-Trenn-
schicht 18.

[0030] Fig. 3 zeigt eine schematische Perspektivan-
sicht einer Aufreißstreifenspule 26. Der Aufreißstreifen
10 ist hierzu auf einen Kern 24 aufgewickelt. Vorzugs-
weise wird der Aufreißstreifen 10 dabei mit traversieren-
der Wicklung gespult, wodurch eine große Lauflänge bis
zu 40.000 m, typischerweise 10.000 bis 20.000 m ermög-
licht ist. Alternativ kann der Aufreißstreifen 10 auch als
Flachspule konfektioniert werden. Der Aufreißstreifen 10
kann in schmalere Streifen geschnitten werden. Die ty-
pische Streifenbreite für die gängigsten Verpackungen
28 beträgt etwa 2 bis 15 mm, insbesondere 4 bis 8 mm.
Das Schneiden erfolgt typischerweise im Scheren-
schnitt, andere Schneide- bzw. Trennarten sind aber
ebenfalls möglich.
[0031] Fig. 4 zeigt eine Aufsicht einer ungefalteten Ver-
packung 28, auf welcher ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Aufreißstreifens 10 ange-
ordnet ist. Fig. 4 wird in Zusammenschau mit Fig. 5 er-
läutert, welche eine vergrößerte Darstellung des Details
V zeigt. Man erkennt insbesondere in Fig. 5, dass die
Kleberschicht 16 im vorliegenden Fall ein regelmäßiges
Punktmuster aus punktförmigen Erhebungen 20 und ent-
sprechenden Vertiefungen 22 besitzt.
[0032] Die in den Unterlagen angegebenen Parame-
terwerte zur Definition von Prozessund Messbedingun-
gen für die Charakterisierung von spezifischen Eigen-
schaften des Erfindungsgegenstands sind auch im Rah-
men von Abweichungen - beispielsweise aufgrund von
Messfehlern, Systemfehlern, Einwaagefehlern, DIN-To-
leranzen und dergleichen - als vom Rahmen der Erfin-
dung mitumfasst anzusehen.

BEZUGSZEICHENLISTE:

[0033]

10 Aufreißstreifen
12 Schichtsystem
14 Papiersubstrat
16 Kleberschicht
18 Trennschicht
20 Erhebungen
22 Vertiefungen
24 Kern
26 Aufreißstreifenspule
28 Verpackung
H Haupterstreckungsrichtung
V Erstreckungsvektor

Patentansprüche

1. Aufreißstreifen (10) für eine Verpackung (28), um-
fassend ein Schichtsystem (12), welches ein Papier-
substrat (14) und eine auf einer ersten Seite des Pa-
piersubstrats (14) angeordnete Kleberschicht (16)
aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Kleberschicht (16) zumindest bereichswei-
se eine unebene Oberflächenstruktur mit relativen
Erhebungen (20) und relativen Vertiefungen (22)
aufweist.

2. Aufreißstreifen (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Papiersubstrat (14) kompostierbar
und/oder biologisch abbaubar ist und/oder dass das
Papiersubstrat (14) eine Grammatur zwischen 80
g/m2 und 200 g/m2, insbesondere zwischen 100
g/m2 und 140 g/m2 besitzt, und/oder dass das Pa-
piersubstrat (14) in einer Haupterstreckungsrichtung
(H) eine Stabilität von mindestens 75 N/15 mm, be-
vorzugt von mindestens 110 N/15 mm und/oder eine
Dicke zwischen 100 mm und 250 mm, insbesondere
zwischen 150 mm und 200 mm besitzt.

3. Aufreißstreifen (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste und/oder eine zweite Seite des Pa-
piersubstrats (14) geprägt und/oder gebleicht
und/oder gefärbt und/oder bedruckt ist.

4. Aufreißstreifen (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kleberschicht (16) vollflächig oder ab-
schnittsweise auf die erste Seite aufgebracht ist
und/oder dass die Kleberschicht (16) ein Auftrags-
gewicht zwischen 15 g/m2 und 60 g/m2, insbeson-
dere zwischen 20 g/m2 und 30 g/m2 besitzt und/oder
dass die Kleberschicht (16) eine regelmäßige Ober-
flächenstruktur, insbesondere eine Punktstruktur
und/oder eine Wellenstruktur und/oder eine Lini-
enstruktur und/oder eine Pyramidenstruktur
und/oder eine Stumpfpyramidenstruktur und/oder
eine hexagonale Struktur und/ oder eine Linienstruk-
tur mit Näpfchen und/oder eine Kalottenstruktur, auf-
weist.

5. Aufreißstreifen (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenstruktur der Kleberschicht (16)
zumindest bereichsweise ein periodisches Struktur-
element aufweist, wobei wenigstens ein Erstre-
ckungsvektor (V) der Periodizität des Strukturele-
ments vorzugsweise schräg zur Haupterstreckungs-
richtung (H) des Papiersubstrats (14) angeordnet ist.

6. Aufreißstreifen (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der zweiten Seite des Papiersubstrats (14)
vollflächig oder abschnittsweise eine Trennschicht
(18) angeordnet ist, wobei ein Auftragsgewicht der
Trennschicht (18) vorzugsweise zwischen 0,1 g/m2

und 2,0 g/m2, insbesondere zwischen 0,2 g/m2 und

1,0 g/m2 beträgt.

7. Aufreißstreifen (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf einer dem Papiersubstrat (14) abgewand-
ten Seite der Kleberschicht (16) ein Trennstreifen
angeordnet ist.

8. Aufreißstreifen (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieser auf einer Spule (26) mit vorzugsweise
traversierender Wicklung aufgerollt und/oder als
Flachspule konfektioniert ist.

9. Verfahren zum Herstellen eines Aufreißstreifens
(10) für eine Verpackung (28), bei welchem ein
Schichtsystem (12) hergestellt wird, indem eine Kle-
berschicht (16) auf eine erste Seite eines Papiersub-
strats (14) aufgebracht wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kleberschicht (16) zumindest bereichswei-
se mit einer unebenen Oberflächenstruktur mit rela-
tiven Erhebungen (20) und relativen Vertiefungen
(22) hergestellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Papiersubstrat (14) vor dem Aufbringen
der Kleberschicht (16) mit einer unebenen Oberflä-
chenstruktur versehen wird und/oder dass die une-
bene Oberflächenstruktur in der Kleberschicht (16)
erzeugt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kleberschicht (16) mittels einer Rasterwal-
ze, insbesondere einer Haschurenwalze, auf das
Papiersubstrat (14) aufgebracht wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Papiersubstrat (14) auf einer zweiten Seite
mit einer Druckschicht und/oder mit einer Trenn-
schicht (18) versehen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Druckschicht und der Trenn-
schicht (18) eine Lackschicht aufgetragen wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufreißstreifen (10), vorzugsweise mittels
Scherenschnitt, in mehrere Streifen geschnitten
wird, wobei die Streifen vorzugsweise eine Breite
zwischen 2 mm und 15 mm, insbesondere zwischen
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4 mm und 8 mm, besitzen.

15. Verpackung (28), umfassend wenigstens einen Auf-
reißstreifen (10), welcher gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 8 ausgebildet und/oder mittels eines Ver-
fahrens gemäß einem der Ansprüche 9 bis 14 her-
gestellt ist.

Claims

1. A tear-open strip (10) for a packaging (28), compris-
ing a layer system (12), which comprises a paper
substrate (14) and an adhesive layer (16) arranged
on a first side of the paper substrate (14),
characterized in that
the adhesive layer (16) comprises an uneven surface
structure with relative elevations (20) and relative
depressions (22) at least in some regions.

2. The tear-open strip (10) according to claim 1,
characterized in that
the paper substrate (14) is compostable and/or bio-
degradable and/or that the paper substrate (14) has
a grammage between 80 g/m2 and 200 g/m2, in par-
ticular between 100 g/m2 and 140 g/m2, and/or that
the paper substrate (14) has a stability of at least 75
N/15 mm, preferably of at least 110 N/15 mm in a
main extension direction (H) and/or a thickness be-
tween 100 mm and 250 mm, in particular between
150 mm and 200 mm.

3. The tear-open strip (10) according to claim 1 or 2,
characterized in that
the first and/or a second side of the paper substrate
(14) is embossed and/or bleached and/or dyed
and/or printed.

4. The tear-open strip (10) according to any one of
claims 1 to 3,
characterized in that
the adhesive layer (16) is applied to the first side all
over or in sections and/or that the adhesive layer
(16) has an application weight between 15 g/m2 and
60 g/m2, in particular between 20 g/m2 and 30 g/m2

and/or that the adhesive layer (16) comprises a reg-
ular surface structure, in particular a dot structure
and/or a wave structure and/or a line structure and/or
a pyramid structure and/or a truncated pyramid
structure and/or a hexagonal structure and/or a line
structure with wells and/or a calotte structure.

5. The tear-open strip (10) according to claim 4,
characterized in that
the surface structure of the adhesive layer (16) com-
prises a periodic structural element at least in some
regions, wherein at least one extension vector (V) of
the periodicity of the structural element is preferably

arranged obliquely to the main extension direction
(H) of the paper substrate (14).

6. The tear-open strip (10) according to any one of
claims 1 to 5,
characterized in that
a separating layer (18) is arranged all over or in sec-
tions on the second side of the paper substrate (14),
wherein an application weight of the separating layer
(18) is preferably between 0.1 g/m2 and 2.0 g/m2, in
particular between 0.2 g/m2 and 1.0 g/m2.

7. The tear-open strip (10) according to any one of
claims 1 to 6,
characterized in that
a separating strip is arranged on a side of the adhe-
sive layer (16) facing away from the paper substrate
(14).

8. The tear-open strip (10) according to any one of
claims 1 to 7,
characterized in that
it is rolled up on a reel (26) with preferably traversing
winding and/or is packaged as a flat reel.

9. A method for producing a tear-open strip (10) for a
packaging (28), in which a layer system (12) is pro-
duced in that an adhesive layer (16) is applied to a
first side of a paper substrate (14),
characterized in that
the adhesive layer (16) is produced with an uneven
surface structure with relative elevations (20) and
relative depressions (22) at least in some regions.

10. The method according to claim 9,
characterized in that
the paper substrate (14) is provided with an uneven
surface structure before applying the adhesive layer
(16) and/or that the uneven surface structure is gen-
erated in the adhesive layer (16).

11. The method according to claim 9 or 10,
characterized in that
the adhesive layer (16) is applied to the paper sub-
strate (14) by means of an anilox roll, in particular a
hachure roll.

12. The method according to any one of claims 9 to 11,
characterized in that
the paper substrate (14) is provided with a printing
layer and/or with a separating layer (18) on the sec-
ond side.

13. The method according to claim 12,
characterized in that
a varnish layer is applied between the printing layer
and the separating layer (18).
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14. The method according to any one of claims 9 to 13,
characterized in that
the tear-open strip (10) is cut into multiple strips, pref-
erably by means of scissors cut, wherein the strips
preferably have a width between 2 mm and 15 mm,
in particular between 4 mm and 8 mm.

15. A packaging (28) comprising at least one tear-open
strip (10), which is formed according to any one of
claims 1 to 8 and/or is produced by means of a meth-
od according to any one of claims 9 to 14.

Revendications

1. Bande déchirable (10) pour un emballage (28), com-
prenant un système de couches (12) qui comporte
un substrat en papier (14) et une couche d’adhésif
(16) disposée sur une première face du substrat en
papier (14),
caractérisée en ce que
la couche d’adhésif (16) présente, au moins dans
certaines zones, une structure de surface irrégulière
avec des bosses relatives (20) et des creux (22) re-
latifs.

2. Bande déchirable (10) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le substrat en papier (14) est compostable et/ou bio-
logiquement dégradable et/ou le substrat en papier
(14) a un grammage compris entre 80 g/m2 et 200
g/m2, en particulier entre 100 g/m2 et 140 g/m2, et/ou
le substrat en papier (14) a, dans une direction d’ex-
tension principale (H), une stabilité d’au moins 75
N/15 mm, de préférence d’au moins 110 N/15 mm
et/ou une épaisseur comprise entre 100 mm et 250
mm, en particulier entre 150 mm et 200 mm.

3. Bande déchirable (10) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
la première face et/ou la seconde face du substrat
en papier (14) est gaufrée et/ou blanchie et/ou co-
lorée et/ou imprimée.

4. Bande déchirable (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisée en ce que
la couche d’adhésif (16) est appliquée sur toute la
surface ou dans certaines zones sur la première face
et/ou la couche d’adhésif (16) a un poids d’applica-
tion compris entre 15 g/m2 et 60 g/m2, en particulier
entre 20 g/m2 et 30 g/m2, et/ou la couche d’adhésif
(16) a une structure de surface régulière, en parti-
culier une structure de points et/ou une structure on-
dulée et/ou une structure linéaire et/ou une structure
pyramidale et/ou une structure pyramidale tronquée
et/ou une structure hexagonale et/ou une structure
linéaire avec des alvéoles et/ou une structure en ca-

lotte.

5. Bande déchirable (10) selon la revendication 4,
caractérisée en ce que
la structure de surface de la couche d’adhésif (16)
comporte, au moins dans certaines zones, un élé-
ment de structure périodique, au moins un vecteur
d’extension (V) de la périodicité de l’élément de
structure étant de préférence agencé de manière in-
clinée par rapport à la direction d’extension princi-
pale (H) du substrat en papier (14).

6. Bande déchirable (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 5,
caractérisée en ce que
une couche de séparation (18) est disposée sur toute
la surface ou dans certaines zones sur la seconde
face du substrat en papier (14), un poids d’applica-
tion de la couche de séparation (18) étant de préfé-
rence compris entre 0,1 g/m2 et 2,0 g/m2, en parti-
culier entre 0,2 g/m2 et 1,0 g/m2.

7. Bande déchirable (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 6,
caractérisée en ce que
une bande de séparation est disposée sur une face
de la couche d’adhésif (16) opposée au substrat en
papier (14).

8. Bande déchirable (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 7,
caractérisée en ce que
cette bande est enroulée sur une bobine (26) avec
un enroulement de préférence trancané et/ou est
confectionnée sous forme de bobine plate.

9. Procédé pour fabriquer une bande déchirable (10)
pour un emballage (28), dans lequel un système de
couches (12) est fabriqué en appliquant une couche
d’adhésif (16) sur une première face d’un substrat
en papier (14),
caractérisé en ce que
la couche d’adhésif (16) est fabriquée au moins dans
certaines zones avec une structure de surface irré-
gulière ayant des bosses relatives (20) et des creux
(22) relatifs.

10. Procédé selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
le substrat en papier (14) est muni d’une structure
de surface irrégulière avant l’application de la cou-
che d’adhésif (16) et/ou la structure de surface irré-
gulière est créée dans la couche d’adhésif (16).

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce que
la couche d’adhésif (16) est appliquée sur le substrat
en papier (14) au moyen d’un cylindre quadrillé, en
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particulier d’un cylindre hachuré.

12. Procédé selon l’une des revendications 9 à 11,
caractérisé en ce que
le substrat en papier (14) est pourvu d’une couche
d’impression et/ou d’une couche de séparation (18)
sur une seconde face.

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que
une couche de vernis est appliquée entre la couche
d’impression et la couche de séparation (18).

14. Procédé selon l’une des revendications 9 à 13,
caractérisé en ce que
la bande déchirable (10) est découpée en plusieurs
bandes, de préférence par une découpe aux ci-
seaux, les bandes ayant de préférence une largeur
comprise entre 2 mm et 15 mm, en particulier entre
4 mm et 8 mm.

15. Emballage (28), comprenant au moins une bande
déchirable (10) qui est formée selon l’une des reven-
dications 1 à 8 et/ou fabriquée au moyen d’un pro-
cédé selon l’une des revendications 9 à 14.
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